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1. Zeichnerische Festsetzungen 

11 Art der baulichen Nutzung 

Erklärung der 
Nutzungsschablone 

Art der baulichen Zahl der 
(§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 1 -11 BauNVO) NuIzIJng Voligeschosse D Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

1 2 Maß der baulichen Nutzung und örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 (1) Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO, § 81 HBO) 

GRZ Grundflächenzahl gemäß § 19 BauNVO als Obergrenze. 

GFZ Geschoßflächenzahl 'gemäß § 19 BauNVOalsübergrenze. 

I, 11 __ zahl der Vollgeschosse als Obergrenze. 

GRZ GFZ 

ZuIassige 
Bauweise TrauIhlIhe 

TH Höhe baulicher Anlagen als Höchstgrenze in m über natür1ichem Gelände; hier: Trauthöhe 
(Äußere Schnittkante der Außenwand mit der Dacbhaut in m über natür1ichem Gelände). 

1 3 Bauweise Baulinieo Baugrenzen 

(§ 9 (1) Nr.2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO) 

-nidlt_ 

o 

Baugrenze 

Offene Bauweise 

1 4 Planungen Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz. zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) Nr.20,25 und § 9 (6) BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Baumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Die Flächen dienen der Anlage einer arten- und strukturreichen Gehölzpflanzung. Es sind standorttypische und 
heimische Laubgehölze gemäß Pflanzliste der Satzung vom 17.12.1996 zu verwenden. 

1 5 Sonstige planzeichen -- Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 2.Anderung 

2 TexUicbe Festsetzungen und bauordnungsrechtlicbe Gestaltungsvorscbriften 

2.1 Als Dachform sind Sattel-, Walm-, Zelt- und Pultdächer zulässig. 

2.2 Die zulässige Dachneigung beträgt bei Pultdächern 5° bis 25°, bei den übrigen zulässigen Dachformen 10° bis 45°. 

2.3 Als Dachfarbe sind ausschrleßlich rot, braun und grau zulässig . 

2.4 Alle übrigen zeichnerischen und texUichen Festsetzungen der Satzungen Bebauungsplan "Am hohen Rain" vom 17.12.1996 
und Bebauungsplan " Am hohen Rain" - l.Änderung vom 20.08.2002, welche mit dieser Satzung nicht explizit geändert oder 
aufgehoben werden, bleiben unverändert in Kraft. 

3 Hinweise 
3.1 Brandschutz, Rettungsdienst 
Die löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattees des DVGW Nr. W 405 sichelZustellen. Aufgrund 
der geplanten Nutzung ist eine loschwasseOTlenge von 1.600 Umin. über einen Zeitraum von 2 Std. sichelZustellen. Bei der Planung 
der Straßenver1<ehrsflächen sind ausreichend bemessene Bewegungs- und Aufstellflächen für Feuerwehr- und RettungsfahlZeuge 
vOlZusehen. Als Planungsgrundlage ist die DIN 14090 "FeuerwehIZufahrten und Aufstellflächen" heranzuziehen. Gern. § 17 (4) HBO 
dürfen bei der delZeitigen Ausrüstung der Feuerwehr Driedorf keine Gebäude errichtet werden bei denen die Ober1<ante der Brüstung 
von Fenstern oder sonstiger zum Anleitem bestimmter Stellen rnehrals 8m Ober-der Geländeoberfläche liegen oder der 2.Rettungsweg 
muss baulich sichergestellt werden. Näheres kann der Stellungnahme des Kreisbrandinspektors vom 03.02.2012 entnommen werden. 

3.2 Denkmalschutz 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem landesamt für Denkmalschutz, Archäologische 
Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

Im übrigen wird auf die Hinweise der unter Punkt 2.4 genannten Satzungen verwiesen. 

4 Rechtsgruodlagen 

. - Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509). 

- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01 .1990, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 1993 
(8GB!. I S. 466). 

- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990. 

- Die Hessische Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2010 (GVBI. I S. 429). 
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Plananderung gemaß § 13a BauGB 

AVFSTEULUNGSBESCHLUSS 

Die Aufstellung der Bebauungsplans wurde am 

13.12.2011 

von der Gemeindevertretung beschlossen und am 

23.12.2011 

im 

BÜRGERBETEIUGUNG 
Der OffentIichkeit wurde gemaß § 13a (3) BauGB nach OffentIicher 
Bekanntgabe des AufsteUungsbeschlusses Gelegenheit gegeben, 
sich über die Planung zu infolmieren und zur Planung zu äußern. 

OFFENLEGUNG 

Parallel zur Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen 
Träger öffenUicher Belange gemäß § 13 (2) BauGB 

vom 02.01 .2012 bis 03.02.2012 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt 

Die Bekanntmachung der Auslegung war gemäß Hauptsatzung 

am 23.12.2011 vollendet 

B 

BESCHWSS 

Die Gemeindevertretung hat am 

die vorgebrachten Anregungen behandelt 

und am 

den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 

Bauleitp 1 fiung der Gemeinde Driedorf 
Bebauungsplan 

"Am hohen Rain" - 2.Änderung 
im OT Driedorf 
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